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2022

Einundzwanzigste Änderung der Satzung der 
Rheinischen Zusatzversorgungskasse

Vom 13. Juni 2017

Auf Grund des §  13 Absatz  1 und Absatz  2 Satz  1 des 
Gesetzes über die kommunalen Versorgungskassen und 
Zusatzversorgungskassen im Lande Nordrhein-West-
falen vom 6. November 1984 (GV. NRW. S.  694, ber. 
S. 748), von denen § 13 Absatz 1 durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 1. Oktober 2015 (GV. NRW. S.  698) geändert 
worden ist, hat der Kassenausschuss in der Sitzung am 
13. Juni 2017 wie folgt beschlossen:

Die Satzung der Rheinischen Zusatzversorgungskasse 
vom 29. Oktober 2002 (GV. NRW. 2002 S. 540) in der Fas-
sung der 20. Satzungsänderung vom 2. November 2016 
(GV. NRW. 2017 S. 261, StAnz. RhPf. 2017 S. 188 ff) wird 
wie folgt geändert:

Teil 1

 1.   In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 15 wie 
folgt gefasst:

 „§ 15b Erstattungsmodell“.

 2.  § 7 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Sie/Er hat die Überschüsse auf der Grundlage 
einer versicherungstechnischen Bilanz, die auf den 
anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik 
beruht, zu ermitteln und dem Kassenausschuss Vor-
schläge für die Verwendung von Überschüssen vorzu-
legen.“

 3.  § 12 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz  1 werden die Wörter „versicherungsma-
thematischen Grundsätzen“ durch die Wörter 
„den anerkannten Regeln der Versicherungsma-
thematik“ ersetzt.

 b)   In Satz  2 zweiter Halbsatz werden die Wörter 
„§  15a Absatz  2 und 3 gilt entsprechend“ durch 
die Wörter „§ 15 Absatz 4, § 15a Absatz 2 gelten 
entsprechend“ ersetzt.

 4.  § 12a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) 1Werden aufgrund von Vereinbarungen zwi-
schen einem Mitglied im Abrechnungsverband I 
mit einem Arbeitgeber, der dort nicht Mitglied ist, 
entweder Arbeitsverhältnisse übertragen oder 
von diesem Arbeitgeber mit ausgeschiedenen 
Pfl ichtversicherten des Mitglieds Arbeitsverhält-
nisse begründet, so ist das Mitglied verpfl ichtet, 
für die ausgeschiedenen Pfl ichtversicherten und 
die dem übertragenen Bestand zuzuordnenden 
Ansprüche und Anwartschaften einen anteiligen 
fi nanziellen Ausgleich nach § 15 zu leisten; kann 
nicht festgestellt werden, welche Ansprüche und 
Anwartschaften dem übertragenen Bestand zuzu-
ordnen sind, so gilt § 12 Absatz 5 Satz 4 entspre-
chend. 2Satz 1 gilt nicht, wenn der andere Arbeit-
geber eine Vereinbarung nach §  12 Absatz  5 
geschlossen hat. 3Die Kasse kann von der Erhe-
bung des anteiligen fi nanziellen Ausgleichs mit 
Zustimmung des Kassenausschusses absehen, 
wenn hiermit keine wesentlichen fi nanziellen 
Ausfälle verbunden sind.“

 b)   In §  12a Absatz  8 wird die Angabe „§  15a Ab-
satz 5“ durch die Angabe § 15a Absatz 3“ ersetzt.

 5.  § 13 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

   „(6) 1Mitglieder, die juristische Personen im Sinne 
des § 11 Absatz 1 Buchstabe d sind, sind darüber 
hinaus verpfl ichtet, der Kasse auf deren Verlangen 
schriftlich zu bestätigen, dass dem Mitglied keine 
Tatsachen oder Umstände bekannt sind, die zu 
der Annahme führen, dass die Unternehmensfort-
führung innerhalb eines Zeitraums von 12 Mona-
ten ab der Bestätigung gefährdet sein könnte 
(„going concern“-Bestätigung). 2Die Kasse kann 
verlangen, dass die „going concern“-Bestätigung 

auf Kosten des Mitglieds durch einen Steuerbera-
ter oder Wirtschaftsprüfer, der durch das Mitglied 
selbst ausgewählt werden kann, erteilt wird bzw. 
dass im Falle des Satzes 1 das Mitglied bei Zwei-
feln an der Richtigkeit der „going concern“-Be-
stätigung durch das Mitglied selbst die Richtig-
keit an Eides statt versichert. 3Kann eine „going 
concern“-Bestätigung nicht beigebracht werden, 
etwa weil Tatsachen oder Umstände vorliegen, die 
zu der Annahme führen, dass die Unternehmens-
fortführung innerhalb eines Zeitraums von 12 
Monaten ab der Bestätigung gefährdet ist, oder 
weigert sich das Mitglied, einem Verlangen der 
Kasse nach Abgabe einer „going-concern“-Bestä-
tigung nachzukommen, kann die Kasse die Fort-
führung der Mitgliedschaft von der Beibringung 
einer adäquaten Sicherheitsleistung im Sinne von 
§ 15 Absatz 2 Satz 2 zur Absicherung des Insol-
venzrisikos abhängig machen. 4Wird die von der 
Kasse geforderte Sicherheitsleistung vom Mit-
glied nicht erbracht, ist von einem Wegfall der 
Mitgliedschaftsvoraussetzungen gemäß §  14 Ab-
satz  2 auszugehen und die Kasse ist zur Kündi-
gung der Mitgliedschaft berechtigt. 5 Die weiteren 
Rechte der Kasse nach § 12 und § 14 bleiben un-
berührt.“

 b)   Die bisherigen Absätze 6 bis 9 werden die Absät-
ze 7 bis 10.

 6.   In §  14 Absatz  2 Satz  1 werden nach der Angabe 
„Abrechnungsverband I“ die Wörter „oder im Ab-
rechnungsverband II“ angefügt.

 7.  § 15 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 Satz 1 und Satz 2, 1. Halbsatz werden 
die Wörter „Erstattungs- und Amortisationsbe-
trägen“ durch das Wort „Erstattungsbeträgen“ 
ersetzt. In Satz 2, 2. Halbsatz werden die Wörter 
„Erstattungs- und Amortisationsbeträge“ durch 
das Wort „Erstattungsbeträge“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

   „4Auf Verlangen und auf Kosten des ausgeschie-
denen Mitglieds oder auf Verlangen und auf Kos-
ten der Kasse erfolgt während des Erstattungs-
zeitraums gemäß §  15b Absatz  1 eine 
Neuberechnung des Ausgleichsbetrags nach § 15a 
und eine entsprechende Anpassung des Siche-
rungsumfangs ab dem Zeitpunkt der Neuberech-
nung.“

 c)   In Absatz 2 Satz 5 wird das Wort „Amortisations-
zeitraum“ durch das Wort „Erstattungszeitraum“ 
ersetzt.

 d)  Absatz 2 Satz 6 wird wie folgt gefasst:

   „6Wird die Absicherung nicht vorgelegt, endet der 
Erstattungszeitraum automatisch mit der Folge, 
dass der sich zu diesem Zeitpunkt ergebende Aus-
gleichsbetrag gemäß § 15a zu ermitteln und vom 
ausgeschiedenen  Mitglied mit sofortiger Fällig-
keit an die Kasse zu zahlen ist.“

 e)  § 15 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) § 13 Absatz 5 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe c, 
Nummer 2 Buchstaben a, b und c sowie Absatz 6 
gelten für das ausgeschiedene Mitglied entspre-
chend.“

 f)   Dem §  15 Absatz  3 werden folgende Absätze 4 
und 5 angefügt:

   „(4) 1Ist das ausgeschiedene Mitglied durch eine 
Ausgliederung ganz oder teilweise aus einem an-
deren Mitglied des Abrechnungsverbandes I 
 hervorgegangen, sind ihm auch Ansprüche und 
Anwartschaften aufgrund früherer Pfl ichtversi-
cherungen über das ausgliedernde Mitglied zuzu-
rechnen. 2Kann nicht festgestellt werden, welche 
der bei dem ausgliedernden Mitglied entstande-
nen Ansprüche und Anwartschaften dem ausge-
gliederten Bereich zuzuordnen sind, werden diese 
dem durch Ausgliederung entstandenen Mitglied 
in dem Verhältnis zugerechnet, das dem Verhältnis 
der Zahl der ausgegliederten Beschäftigten zur 
Gesamtzahl der Beschäftigten entspricht, die am 
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Tag vor der Ausgliederung über das ausgliedern-
de Mitglied pfl ichtversichert waren. 3Für die Höhe 
der Ansprüche und Anwartschaften nach Satz  2 
kann die Kasse Durchschnittsbeträge errechnen. 
4Der Barwert der Verpfl ichtungen nach Satz 2 ver-
mindert sich um jeweils ein Zwanzigstel für je 
zwölf der in der Zeit zwischen dem Beginn und 
dem Ende der Mitgliedschaft im Abrechnungsver-
band I zurückgelegten vollen Monate. 5Die Sätze 
1 bis 4 gelten entsprechend, wenn das ausgeschie-
dene Mitglied während der Dauer der bestehen-
den Mitgliedschaft Pfl ichtversicherte von einem 
anderen Mitglied des Abrechnungsverbandes I im 
Wege der Ausgliederung übernommen hat.

   (5) Der fi nanzielle Ausgleich vermindert sich an-
teilig, soweit Pfl ichtversicherungen der Beschäf-
tigten des ausgeschiedenen Mitglieds, die in den 
36 Monaten vor dem Ausscheiden durchgehend 
oder zeitweise bestanden haben, spätestens drei 
Monate nach ihrer Beendigung über ein anderes 
Mitglied oder mehrere andere Mitglieder, auf das 
oder auf die die Aufgaben des früheren Mitglieds 
übergegangen sind, im Abrechnungsverband I 
fortgesetzt werden.“

 8.  § 15a wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „versiche-
rungsmathematischen Grundsätzen“ durch die 
Wörter „den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik“ ersetzt.

 b)  Die Absätze 3 und 4 werden aufgehoben.

 c)  Die Absätze 5 und 6 werden die Absätze 3 und 4.

 d)   Im neuen Absatz 4 werden die Wörter „nach den 
Absätzen 1 bis 4“ gestrichen.

 9.  § 15b wird wie folgt gefasst:

 „§ 15b
 Erstattungsmodell

  (1) Auf Verlangen des ausgeschiedenen Mitglieds hat 
dieses über einen Zeitraum von maximal 20 Jahren 
(Erstattungszeitraum), beginnend mit dem Zeitpunkt 
des Ausscheidens, an die Kasse einen jährlichen Er-
stattungsbetrag in Höhe der Aufwendungen der Kas-
se aus der Pfl ichtversicherung nach Absatz 2 und ei-
ner jährlichen Verwaltungskostenpauschale in Höhe 
von zwei v.H. des jährlichen Erstattungsbetrags zu 
leisten. 

  (2) 1Die Aufwendungen der Kasse aus der Pfl ichtver-
sicherung umfassen

 a)   die während des Erstattungszeitraums erfüllten 
Ansprüche von Betriebsrentenberechtigten gemäß 
§ 15a Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a,

 b)   die während des Erstattungszeitraums aufgrund 
von Überleitungen an andere Kassen geleisteten 
Zahlungen für ehemals versicherungspfl ichtig Be-
schäftigte des ausgeschiedenen Mitglieds und

 c)   den Barwert gemäß §  15a für ehemals versiche-
rungspfl ichtig Beschäftigte des ausgeschiedenen 
Mitglieds, die während des Erstattungszeitraums 
zu einem anderen Mitglied der Kasse wechseln; 
§ 15 Absatz 5 gilt entsprechend.

  2Die jährlichen Aufwendungen vermindern sich um 
die in diesem Jahr erhaltenen Zahlungen für Über-
leitungsannahmen für ehemals versicherungspfl ich-
tig Beschäftigte des ausgeschiedenen Mitglieds.

  (3) 1Zum Ende des Erstattungszeitraums hat das 
ausgeschiedene Mitglied den Ausgleichsbetrag ge-
mäß § 15a mit den zu diesem Zeitpunkt maßgeben-
den Berechnungsparametern für die zu diesem Zeit-
punkt dem ausgeschiedenen Mitglied noch 
zuzurechnenden Verpfl ichtungen zu zahlen. 2Auf An-
trag des ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt der end-
gültige fi nanzielle Ausgleich vor Ablauf des in Ab-
satz 1 Satz 1 festgelegten Erstattungszeitraums.

  (4) Die Kosten der Ermittlung des Ausgleichsbetrags 
nach Absatz 3 werden dem ausgeschiedenen Mitglied 
in Rechnung gestellt.

  (5) 1Die nach den Absätzen 1 bis 4 anfallenden Zah-
lungen sind vom ausgeschiedenen Mitglied jeweils 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilun-
gen der Kasse zu zahlen. 2Auf laufende jährliche 
Zahlungen können Vorauszahlungen erhoben wer-
den. 3Ist das ausgeschiedene Mitglied mit den Zah-
lungen mehr als drei Monate im Verzug, endet der 
Erstattungszeitraum automatisch mit der Folge, dass 
der sich zu diesem Zeitpunkt ergebende Ausgleichs-
betrag gemäß Absatz 3 zu ermitteln und vom ausge-
schiedenen Mitglied mit sofortiger Fälligkeit an die 
Kasse zu zahlen ist.“

10.  Dem § 32 wird folgender Absatz 4 angefügt:

  „(4) 1Soweit die Betriebsrente auf Arbeitnehmereigen-
beteiligung an Zusatz- und Pfl ichtbeiträgen beruht, 
wird auf die Wartezeit jeder Kalendermonat vom Be-
ginn des Beschäftigungsverhältnisses, für das ein Ar-
beitnehmerbeitrag entrichtet worden ist, bis zum Be-
ginn der Betriebsrente angerechnet. 2Bei Eintritt des 
Versicherungsfalls der Altersrente ist für die anteilige 
Betriebsrente nach Satz  1 keine Wartezeit erforder-
lich. 3Soweit die Eigenbeteiligung der Beschäftigten 
nicht dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvor-
sorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes – 
Altersvorsorge-TV-Kommunal – (ATVK) entspricht, 
hat das Mitglied die übersteigenden Leistungen nach 
den Sätzen 1 und 2 der Kasse zu erstatten.“

11.   In § 48 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „schriftlich“ 
durch die Wörter „in Textform“ ersetzt.

12.  § 55 Absatz 1a Satz 3 wird wie folgt gefasst:

  „3§  14 Absatz  3, §  15, §  15a Absätze 1 bis 4 sowie 
§ 15b gelten entsprechend; der Ausgleichsbetrag und 
die Erstattungszahlungen sind dem Abrechnungsver-
band I zuzuführen.“

13.   In §  56 Absatz  2 Satz  1 werden die Wörter „§  60 
Satz 2“ durch die Wörter „§ 60 Absatz 2 Satz 2 er-
setzt.

14.  § 59b wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „versiche-
rungsmathematischen Grundsätzen“ durch die 
Wörter „den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik“ ersetzt.

 b)   In Absatz 4 wird das Wort „ausscheidende“ durch 
das Wort „ausgeschiedene“ ersetzt.

15.   In §  59c Absatz  1 Buchstabe c Satz  4 werden die 
Wörter „maßgebenden Rechnungsgrundlagen“ durch 
die Wörter „maßgeblichen Berechnungsparametern“ 
ersetzt.

16.  § 60 wird wie folgt gefasst:

 „§ 60 
 Ermittlung und Deckung des Finanzbedarfs 
 im Abrechnungsverband I

  (1) 1Die Finanzierung der Leistungsverpfl ichtungen 
aus sämtlichen Anwartschaften und Ansprüchen so-
wie der Verwaltungskosten im Abrechnungsverband I 
soll so erfolgen, dass die Finanzierungsbelastung der 
Mitglieder als vom Hundertsatz der zusatzversor-
gungspfl ichtigen Entgelte langfristig stabil bleibt. 
2Die Länge des Zeitraums, für den die Finanzie-
rungsbelastung der Mitglieder ermittelt wird (De-
ckungsabschnitt), beträgt daher 100 Jahre. 3Zur De-
ckung des Finanzbedarfs erhebt die Kasse Umlagen 
und Sanierungsgeld gemäß § 63.

  (2) 1Soweit der Finanzbedarf durch Umlagen und 
Sanierungsgeld gedeckt wird, ist ein gleich bleiben-
der Finanzierungssatz als Vomhundertsatz der zu er-
wartenden zusatzversorgungspfl ichtigen Entgelte 
(§ 62 Absatz 2) für den Deckungsabschnitt festzuset-
zen. 2Der Finanzierungssatz ist so zu bemessen, dass 
die sich daraus ergebenden Einnahmen zusammen 
mit dem zu Beginn des Deckungsabschnitts vorhan-
denen Vermögen des Abrechnungsverbands I (Teil-
vermögen) und den sonstigen zu erwartenden Ein-
nahmen des Abrechnungsverbands I voraussichtlich 
ausreichen, um die Leistungen sowie die Verwal-
tungskosten während des Deckungsabschnitts erfül-
len zu können. 3Dabei soll das Teilvermögen am Ende 
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jeden Kalenderjahres innerhalb des Deckungsab-
schnitts die für das dann folgende Kalenderjahr er-
warteten Gesamtausgaben im Abrechnungsverband I 
nicht unterschreiten. 4Darüber hinaus soll das Teil-
vermögen zum Ende des Deckungsabschnitts so be-
messen werden, dass die Finanzierungsbelastung der 
Mitglieder als Vomhundertsatz der zusatzversor-
gungspfl ichtigen Entgelte während des laufenden 
Deckungsabschnitts im Vergleich zur Finanzierungs-
belastung vor Beginn des Deckungsabschnitts im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 stabil bleibt.

  (3) 1Die für den Deckungsabschnitt maßgeblichen 
Berechnungsparameter, die sich im Zeitablauf gemäß 
Absatz  5 ändern können, sind auf der Grundlage 
bester Schätzwerte zu bestimmen und zusammen mit 
der Berechnungsmethode zur Bestimmung des Fi-
nanzierungssatzes im Versicherungstechnischen Ge-
schäftsplan niederzulegen. 2Sie umfassen insbeson-
dere die erwartete Verzinsung des Vermögens, die 
biometrischen Berechnungsparameter, Annahmen 
zur voraussichtlichen Entwicklung des Versicherten-
bestandes und der zusatzversorgungspfl ichtigen Ent-
gelte sowie Annahmen zum Renteneintrittsalter und 
zu den künftigen Verwaltungskosten.

  (4) Nach spätestens fünf Jahren ist der Finanzbedarf 
für einen neuen Deckungsabschnitt zu überprüfen 
und der Finanzierungssatz gemäß Absatz 2 auf Vor-
schlag des Verantwortlichen Aktuars durch den Kas-
senausschuss zu beschließen.

  (5) 1Im Rahmen der periodischen Überprüfung des 
Finanzbedarfs gemäß Absatz 4 sowie der jährlichen 
Überprüfung der Finanzlage der Kasse gemäß §  7 
Absatz  1 hat der Verantwortliche Aktuar eine Ein-
schätzung darüber abzugeben, ob und inwieweit die 
tatsächliche und zukünftig zu erwartende Entwick-
lung den maßgeblichen Berechnungsparametern des 
Versicherungstechnischen Geschäftsplans entspricht. 
2Wenn der Verantwortliche Aktuar feststellt, dass 
sich die Annahmen, die den maßgeblichen Berech-
nungsparametern für die Ermittlung des Finanzbe-
darfs zugrunde lagen, geändert haben, hat er darzu-
legen, welche Änderung der maßgeblichen 
Berechnungsparameter er im Hinblick auf die erwar-
teten Entwicklungen für erforderlich hält und unter 
Berücksichtigung der Bestimmungen des Absatzes 2 
Satz 1 die Auswirkungen auf den Finanzierungssatz 
zu beschreiben. 3Kommt der Verantwortliche Aktuar 
zu der Einschätzung, dass sich der Finanzbedarf an-
ders entwickelt, als angenommen, hat er geeignete 
Maßnahmen vorzuschlagen, über die der Kassenaus-
schuss entscheidet.“

17.   In § 60a Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „versi-
cherungsmathematischen Grundsätzen“ durch die 
Wörter „den anerkannten Regeln der Versicherungs-
mathematik, in Absatz  1 Satz  2 und 3 jeweils das 
Wort „Rechnungsgrundlagen“ durch das Wort „Be-
rechnungsparameter“ und in Absatz  2 Satz  2 sowie 
Absatz  4 das Wort „Rechnungsgrundlagen“ durch 
das Wort „Berechnungsparameter“ ersetzt.

18.  § 62 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) 1Die Umlage beträgt 4,25 v.H. des zusatzversor-
gungspfl ichtigen Entgelts (Absatz  2); im Abrech-
nungsverband II wird der Pfl ichtbeitrag als Vomhun-
dertsatz des zusatzversorgungspfl ichtigen Entgelts 
(Absatz  2) festgelegt. 2Der Umlagesatz ist anzupas-
sen, sobald eine der beiden Bedingungen für die Er-
hebung des pauschalen Sanierungsgeldes gemäß § 63 
Absatz 3 nicht mehr erfüllt ist.“

19.  § 63 wird wie folgt gefasst:

 „§ 63 
 Sanierungsgeld

  (1) Infolge der Schließung des Gesamtversorgungs-
systems und des Wechsels zum Punktemodell besteht 
zusätzlicher Finanzbedarf insoweit, als der 4 v.H. der 
zusatzversorgungspfl ichtigen Entgelte übersteigende 
Teil der Umlage nach § 62 Absatz 1 Satz 1 (Umlage-
Exzedent) nicht ausreicht, um die vor dem 1. Januar 
2002 begründeten Ansprüche und Anwartschaften 
(Altverpfl ichtungen) zu erfüllen.

  (2) 1Zur Deckung des zusätzlichen Finanzbedarfs ge-
mäß Absatz 1 wird ein pauschales Sanierungsgeld in 
Höhe der Differenz zwischen dem gemäß §  60 Ab-
satz  2 ermittelten Finanzbedarf und der Umlage 
nach § 62 Absatz 1 Satz 1 erhoben. 2Dabei wird das 
pauschale Sanierungsgeld gemäß §  60 Absatz  2 als 
v.H.-Satz des zusatzversorgungspfl ichtigen Entgelts 
erhoben.

  (3) 1Das pauschale Sanierungsgeld kann erhoben 
werden,

 a)   soweit am Ende eines Kalenderjahres die für das 
nächste Kalenderjahr zu erwartenden Kassenleis-
tungen aus dem Abrechnungsverband I für Alt-
verpfl ichtungen das pauschale Sanierungsgeld 
übersteigen und 

 b)   solange das zum 1. Januar 2002 vorhandene und 
unter Berücksichtigung der Einnahmen aus Sa-
nierungsgeld, Umlage-Exzedenten und Vermö-
genserträgen sowie Ausgaben für Rentenzahlun-
gen aus Altverpfl ichtungen und anteiligen 
Verwaltungskosten auf das Ende des Kalender-
jahres fortgeschriebene Kassenvermögen die De-
ckungsrückstellung der zu diesem Zeitpunkt be-
stehenden Altverpfl ichtungen unterschreitet.

  2Bei der Fortschreibung des zum 1. Januar 2002 vor-
handenen Kassenvermögens ist auf die tatsächlichen 
Einnahmen und Ausgaben abzustellen; die Verwal-
tungskosten sind dabei pauschal mit 1 v. H. der 
 gezahlten Renten in Ansatz zu bringen. 3Bei der 
 Ermittlung der Deckungsrückstellung der zum Jah-
resende bestehenden Altverpfl ichtungen ist auf die 
geschäftsplanmäßigen Berechnungsparameter für die 
Ermittlung der Deckungsrückstellung im Rahmen 
der versicherungstechnischen Bilanz gemäß § 66 ab-
zustellen. 4Der Verantwortliche Aktuar hat die Vor-
aussetzungen für die Erhebung des pauschalen Sa-
nierungsgelds gemäß Satz 1 in seinem jährlichen Be-
richt zur Finanzlage gem. § 7 Absatz 1 zu prüfen und 
eine Aussage darüber zu treffen, ob und inwieweit 
die Voraussetzungen gemäß Satz 1 erfüllt sind.“

20.  § 64 wird wie folgt gefasst:

 „§ 64 
 Zusatzbeiträge

  (1) 1Die Kasse kann im Abrechnungsverband I zur 
anteiligen kapitalgedeckten Finanzierung der Leis-
tungen Zusatzbeiträge als Vomhundertsatz des zu-
satzversorgungspfl ichtigen Entgelts erheben. 2Die 
Zusatzbeiträge werden jedem Versicherten zugeord-
net. 3Der Anteil der aus Zusatzbeiträgen jeweils fi -
nanzierten Leistungen wird nach Maßgabe des tech-
nischen Geschäftsplans ermittelt.

  (2) Aus den Zusatzbeiträgen wird ein Kapitalstock 
gebildet, der einschließlich der darauf entfallenden 
Erträge getrennt von dem Teilvermögen nach §  60 
Absatz 2 Satz 1 zu verwalten ist.“

21.   In § 64a Absatz 1 Satz 2 wird nach dem Wort „Aus-
gleichsbetrag“ der Klammerzusatz „(§  15a)“ einge-
fügt.

22.   In §  75 Absatz  2 wird das Wort „schriftlich“ durch 
die Wörter „in Textform“ ersetzt.

23.  § 79 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Anstelle von §§ 15 bis 15b in der Fassung der 
17. Satzungsänderung vom 7. Juni 2013 gilt für die 
zwischen dem 1. Januar 2002 und dem 7. Juni 
2013 ausgeschiedenen Mitglieder § 15 in der zum 
Zeitpunkt des Ausscheidens maßgeblichen Fas-
sung, soweit am 7. Juni 2013 bereits Verjährung 
eingetreten war.“

 b)   Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 und 3 
eingefügt:

   „(2) Anstelle von §§ 15 bis 15b in der Fassung der 
21. Satzungsänderung vom 13. Juni 2017 gelten 
für die zwischen dem 8. Juni 2013 und dem 13. 
Juni 2017 ausgeschiedenen Mitglieder die §§  15 
bis 15b in der Fassung der 17. Satzungsänderung 
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vom 7. Juni 2013, soweit Verjährung eingetreten 
ist.

  (3) Für die zwischen dem 1. Januar 2002 und dem 7. 
Juni 2013 sowie für die zwischen dem 8. Juni 2013 
und dem 13. Juni 2017 ausgeschiedenen Mitglieder 
gelten die §§ 15 bis 15b in der Fassung der 21. Sat-
zungsänderung vom 13. Juni 2017 mit folgenden Be-
sonderheiten, soweit noch keine Verjährung eingetre-
ten ist:

 a)   1§  15a Absatz  2 gilt mit der Maßgabe, dass die 
zum Zeitpunkt des Ausscheidens maßgeblichen 
Berechnungsparameter zu berücksichtigen sind. 
2Für die zwischen dem 1. Januar 2002 und dem 7. 
Juni 2013 ausgeschiedenen Mitglieder werden die 
Heubeck-Richttafeln 1998 und für die zwischen 
dem 8. Juni 2013 und dem 13. Juni 2017 ausge-
schiedenen Mitglieder werden die Heubeck-
Richttafeln 2005 G verwendet. 3Ein für die im 
Zeitpunkt des Ausscheidens noch verfallbaren 
Anwartschaften bereits gezahlter Ausgleichsbe-
trag ist zuzüglich einer Verzinsung in Höhe des im 
Abrechnungsverband I zum Zeitpunkt der Zah-
lung des Ausgleichsbetrags erzielten laufenden 
Durchschnittsverzinsung der Kasse dem ausge-
schiedenen Mitglied zurück zu gewähren.

 b)   1Das Wahlrecht nach § 15 Absatz 2 kann bis zum 
Eintritt der Verjährung ausgeübt werden.2Dabei 
gilt § 15b mit folgenden Maßgaben: 

  aa)   1Die in der Zeit vom Ausscheiden bis zum 
Ende des Jahres vor der Ausübung des Wahl-
rechts bereits erbrachten Aufwendungen der 
Kasse (§ 15b Absatz 2) sind als Einmalbetrag 
zu erstatten. 2Zur Abgeltung der Verwal-
tungskosten wird der Erstattungsbetrag nach 
Satz 1 um 2 v.H. erhöht. 3Die Aufwendungen 
nach Satz  1 sind um die erzielte laufende 
Durchschnittsverzinsung der Kasse im Ab-
rechnungsverband I des jeweiligen Vorjahres 
zu erhöhen. 4Die Zahlungen sind innerhalb 
eines Monats nach Zugang der entsprechen-
den Mitteilung der Kasse zu leisten. 

  bb)   Ist der Ausgleichsbetrag bereits teilweise 
oder vollumfänglich gezahlt worden, wird 
dieser zuzüglich einer Verzinsung in Höhe 
der im Abrechnungsverband I zum Zeitpunkt 
der Zahlung des Ausgleichsbetrags erzielten 
laufenden Durchschnittsverzinsung der Kas-
se dem ausgeschiedenen Mitglied zurück ge-
währt.

  cc)   Für von ausgeschiedenen Mitgliedern gemäß 
§  15b in der Fassung der 17. Satzungsände-
rung vom 7. Juni 2013 bereits gezahlte Amor-
tisations- und Differenzbeträge gilt Doppel-
buchstabe bb entsprechend.“

 c)   Der bisherige Absatz  3 wird Absatz  4 und wie 
folgt gefasst:

   „(4) Wurde zwischen dem 1. Januar 2002 und dem 
7. Juni 2013 nach § 12a Absatz 1 bzw. nach § 15 
Absatz 3a in der damals geltenden Fassung oder 
zwischen dem 8. Juni 2013 und dem 13. Juni 2017 
nach §  12a Absatz  1 in der Fassung der 17. Sat-
zungsänderung vom 7. Juni 2013 Personal über-
tragen oder hiernach Arbeitsverhältnisse begrün-
det, gelten die Absätze 1, 2 und 3 Buchstaben a 
und b Doppelbuchstabe aa und Doppelbuchstabe 
bb entsprechend.“

 d)   Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 5 und wie 
folgt gefasst:

   „(5) Erfolgte zwischen dem 1. Januar 2002 und 
dem 13. Juni 2017 ein Wechsel vom Abrechnungs-
verband I in den Abrechnungsverband II nach 
§ 55 Absatz 1a Satz 2 gelten die Absätze 1 bis 3 
entsprechend.“

 e)   Der bisherige Absatz  5 wird Absatz  6 und wie 
folgt gefasst:

   „(6) Für Vereinbarungen über die Fortsetzung der 
Mitgliedschaften nach §  12 Absatz  2 zu einem 
Stichtag, der zwischen dem 1. Januar 2002 und 

dem 13. Juni 2017 liegt, gelten die Absätze 1, 2 
und 3 Buchstabe a entsprechend mit der Maßga-
be, dass Absatz 3 Buchstabe a Satz 3 nur für den 
Teil des Abgeltungsbetrages gilt, der auf die am 
Stichtag vorhandenen noch verfallbaren Anwart-
schaften der zu diesem Zeitpunkt beitragsfrei 
Versicherten entfällt.“

Teil 2
Inkrafttreten

1Diese Satzungsänderung tritt mit Wirkung vom 13. Juni 
2017 in Kraft. 2Abweichend von Satz  1 treten Teil 1 
Nummer  11 und Nummer  22 zum 1. Oktober 2016 in 
Kraft.

Idar-Oberstein, den 13. Juni 2017

R a e t z

Vorsitzender des Kassenausschusses

B o i s

Schriftführer

Die vorstehende Einundzwanzigste Änderung der Sat-
zung der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) 
hat das Ministerium für Inneres und Kommunales des 
Landes Nordrhein-Westfalen am 27. Juni 2017 angenom-
men. Sie wird nach §  13 Absatz  4 Satz  1 des Gesetzes 
über die kommunalen Versorgungskassen und Zusatzver-
sorgungskassen im Lande Nordrhein-Westfalen bekannt 
gemacht.

Köln, den 10. Juli 2017

Rheinische Versorgungskassen

Die Leiterin der Kassen

L u b e k

– GV. NRW. 2017 S. 688

203014

Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über die Zugehörigkeit 

der feuerwehrtechnischen 
Beamtinnen und Beamten zu Feuerwehren

Vom 25. Juli 2017

Auf Grund des § 116 Absatz 1 Satz 2 des Landesbeam-
tengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S.  310, ber. 
S. 642) verordnet das Ministerium des Innern:

Artikel 1

§  1 der Verordnung über die Zugehörigkeit der feuer-
wehrtechnischen Beamtinnen und Beamten zu Feuer-
wehren vom 3. März 2017 (GV. NRW. S.  369) wird wie 
folgt gefasst:

„§ 1

Zur Feuerwehr gehören die feuerwehrtechnischen Beam-
tinnen und Beamten

1.  der Gemeinden,

2.  der Gemeindeverbände,

3.  des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen,

  die nachweislich mindestens sieben Jahre im Einsatz-
dienst einer hauptberufl ichen Feuerwehr oder einer 
Freiwilligen Feuerwehr tätig waren oder sind.“
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 25. Juli 2017

Der Minister des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2017 S. 691

221

Verordnung 
über die Konzentration der europäischen  Verfahren 

für geringfügige Forderungen 
nach der Verordnung (EG) Nr. 861/2007

Vom 19. Juli 2017

Auf Grund des §  1104a der Zivilprozessordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 
(BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), der durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2017 (BGBl.  I 
S. 1067) eingefügt worden ist, in Verbindung mit § 1 Ab-
satz  2 des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 26. 
Januar 2010 (GV. NRW. S. 30), verordnet das Ministerium 
der Justiz:

§ 1
Gerichtliche Zuständigkeit

Die Verfahren nach der Verordnung (EG) Nr.  861/2007 
des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 11. 
Juli 2007 zur Einführung eines europäischen Verfahrens 
für geringfügige Forderungen (ABl. L 199 vom 31. Juli 
2007, S.  1, L 141 vom 5. Juni 2015, S.  118), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) Nr.  2015/2421 (ABl. L 341 
vom 24. Dezember 2015, S. 1) geändert worden ist, wer-
den für alle Amtsgerichtsbezirke in Nordrhein-Westfalen 
dem Amtsgericht Essen übertragen.

§ 2
Übergangsvorschrift

Für Verfahren, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung 
anhängig geworden sind, verbleibt es bei der bisherigen 
Zuständigkeit.

§ 3
Inkrafttreten, Berichtspfl icht

(1) Diese Verordnung tritt am 1. September 2017 in 
Kraft.

(2) Das Ministerium der Justiz berichtet der Landesre-
gierung bis zum 31. Dezember 2022 und danach alle fünf 
Jahre über die Erfahrungen mit dieser Verordnung.

Düsseldorf, den 19. Juli 2017

Der Minister der Justiz

des Landes Nordrhein-Westfalen

B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2017 S. 692

26

Bekanntmachung
des öffentlich-rechtlichen Vertrages

zur „EAE“
zwischen der Stadt Bielefeld

und dem Land Nordrhein-Westfalen
Vom 20. Juli 2017
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95

Berichtigung der Sechsten Verordnung 
zur Änderung der Allgemeinen Hafenverordnung

Vom 12. Juli 2017

Die Sechste Verordnung zur Änderung der Allgemeinen 
Hafenverordnung vom 22. Mai 2017 (GV. NRW. S. 634) ist 
wie folgt zu berichtigen:

In Artikel 1 Nummer  2 Buchstabe a wird die Angabe 
„§ 48“ durch die Angabe „§ 44“ ersetzt.

Düsseldorf, den 12. Juli 2017

Ministerium für Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Karin  P a u l s m e y e r

– GV. NRW. 2017 S. 699

2005

Bekanntmachung
über Änderungen der Geschäftsbereiche

der obersten Landesbehörden
Vom 13. Juli 2017

Aus Anlass der Neubildung der Landesregierung treffe 
ich gemäß Artikel 52 Absatz  3 der Verfassung für das 
Land Nordrhein-Westfalen und des §  4 Absatz  2 und 3 
des Landesorganisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. 
NRW. S.  421) mit sofortiger Wirkung die nachfolgende 
Entscheidung über organisatorische Veränderungen in-
nerhalb der obersten Landesbehörden für die Geschäfts-
bereiche der obersten Landesbehörden in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Mai 2014 (GV. NRW. 
S. 302):

1.  Die Geschäftsbereiche der folgenden obersten Lan-
desbehörden werden neu abgegrenzt:

1.1 In den Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten 
gehen über

aus dem Geschäftsbereich des ehemaligen Ministeri-
ums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport

–  Allgemeine Fragen des bürgerschaftlichen Engage-
ments (einschließlich Freiwilligendienste, ohne Eh-
renamt in der Schule) und des gesellschaftlichen 
Engagements von Unternehmen

–  Sport (außer Schulsport), Sportstätten

1.2 In den Geschäftsbereich des ehemaligen Ministe-
riums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport 
gehen über

aus dem Geschäftsbereich des ehemaligen Ministeri-
ums für Inneres und Kommunales

die Aufgabengebiete

–  Ausländer- und Asylangelegenheiten (soweit die 
Zuständigkeit nicht anderen Ministerien zugewie-
sen ist)

–  Staatsangehörigkeitswesen

aus dem Geschäftsbereich des ehemaligen Ministeri-
ums für Arbeit, Integration und Soziales

die Aufgabengebiete

–  Integration von Menschen mit Zuwanderungsge-
schichte, Recht der Integration (soweit die Zustän-
digkeit nicht anderen Ministerien zugewiesen ist)

–  Dialog mit dem Islam (außer islamischer Religions-
unterricht)

aus dem Geschäftsbereich des ehemaligen Ministeri-
ums für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

das Aufgabengebiet

–  Lebensformenpolitik, gleichgeschlechtliche Lebens-
weisen (Politik für Lesben, Schwule, Bisexuelle, 
Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle 
(LSBTI*)

1.3 In den Geschäftsbereich des ehemaligen Ministe-
riums für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand 
und Handwerk gehen über

aus dem Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten

das Aufgabengebiet

–  Raumordnung und Landesplanung

aus dem Geschäftsbereich des ehemaligen Ministeri-
ums für Inneres und Kommunales

–  Automation (CIO)

aus dem Geschäftsbereich des ehemaligen Ministeri-
ums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 

die Aufgabengebiete

–  Klimaschutz, Energie- und Klimaschutzstrategie, 
Energieeffizienz, Klimafolgenstrategie 

Aus dem Geschäftsbereich des ehemaligen Ministeri-
ums für Wissenschaft, Innovation und Forschung

die Aufgabengebiete

–  Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie 
GmbH

–  Innovations- und Technologiepolitik und -förde-
rung, insbesondere für die Bereiche: Übergreifende 
Fragen der Innovations- und Technologiepolitik, 
Kooperation Wirtschaft/Wissenschaft, Transfer, 
ZENIT, Life Science, secure-it und Umwelttechno-
logie, Mikro-/Nano- und Optotechnologien, Ent-
wicklung neuer Produktionstechnologien und neue 
Technologien in der Luft- und Raumfahrt

1.4 In den Geschäftsbereich des ehemaligen Ministe-
riums für Arbeit, Integration und Soziales gehen über

aus dem Geschäftsbereich des ehemaligen Ministeri-
ums für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

die Aufgabengebiete

–  Prävention (einschließlich gesundheitlicher Selbst-
hilfe) und gesundheitliche Versorgung, Gesundheits-
wirtschaft, Planung und Förderung von Kranken-
häusern, Arzneimittelsicherheit, Heilberufe, 
Rettungsdienst, Öffentlicher Gesundheitsdienst, 
Maßregelvollzug, Landeskliniken, soweit nicht den 
Bereichen Justiz und Wissenschaft zugeordnet

–  Krankenversicherung und Pfl egeversicherung als 
Teil der Sozialversicherung

–  Pfl ege; Rehabilitation in der Krankenversicherung, 
Pfl egeversicherung und dem Gesundheitswesen; 
Wohn- und Teilhabegesetz

–  Alten- und Familienpfl egeausbildung

–  Geschäftsstelle der Stiftung Wohlfahrtspfl ege

–  Seniorenpolitik

–  Medienkompetenz und Verbesserung der Lebens-
qualität älterer Menschen

–  Demographischer Wandel, Generationenpolitik

1.5 In den Geschäftsbereich des ehemaligen Ministe-
riums für Innovation, Wissenschaft und Forschung 
gehen über 

aus dem Geschäftsbereich des ehemaligen Ministeri-
ums für Schule und Weiterbildung 

das Aufgabengebiet

–  Allgemeine Weiterbildung, Weiterbildungsgesetz, 
Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz

aus dem Geschäftsbereich des ehemaligen Ministeri-
ums für Arbeit, Integration und Soziales
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die Aufgabengebiete

–  Landesbeirat für Vertriebenen-, Flüchtlings- und 
Spätaussiedlerfragen

–  Entschädigungsleistungen für politisch Verfolgte 
aus der ehemaligen DDR (soweit die Zuständigkeit 
nicht anderen Ministerien zugewiesen ist)

aus dem Geschäftsbereich des ehemaligen Ministeri-
ums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport

die Aufgabengebiete 

–  Allgemeine Kulturpfl ege, insbesondere bildende 
Kunst, Theaterwesen, Bibliothekswesen, Literatur-
pfl ege, öffentliche Musikpfl ege, Archivwesen

–  Landeszentrale für politische Bildung, Kulturpfl ege 
nach § 96 BVFG

1.6 In den Geschäftsbereich des ehemaligen Ministe-
riums für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter 
gehen über  

aus dem Geschäftsbereich des ehemaligen Ministeri-
ums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Ver-
kehr

die Aufgabengebiete

–  Allgemeines Bauwesen, insbesondere Bauaufsicht, 
Bautechnik

–  Stadtentwicklung, insbesondere Stadterneuerung, 
Städtebauförderung, Bauleitplanung, Städtebau-
recht, Flächenentwicklung, stadtentwicklungsbezo-
gene regionale Strukturpolitik

–  Denkmalschutz, Denkmalpfl ege, Denkmalförderung

–  Wohnungs- und Siedlungsentwicklung, insbeson-
dere Wohnungsbauförderung, Wohnungswirtschaft, 
Wohnungsbestand

–  Staatlicher Hochbau, soweit nicht anderen Ministe-
rien zugeordnet

aus dem Geschäftsbereich des ehemaligen Ministeri-
ums für Inneres und Kommunales

das Aufgabengebiet

–  Angelegenheiten der Gemeinden und Gemeindever-
bände, insbesondere kommunales Verfassungsrecht, 
Kommunales Wirtschafts- und Prüfungswesen; 
Kommunalfi nanzen einschließlich kommunaler Fi-
nanzausgleich (zusammen mit dem Finanzministe-
rium)

aus dem Geschäftsbereich des ehemaligen Ministeri-
ums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 

die Aufgabengebiete

–  ländliches Planungs- und Bauwesen

–  ländliche Siedlung, Dorferneuerung 

2.  Die Bezeichnung der folgenden obersten Landesbe-
hörden wird neu gefasst:

2.1 Das bisherige Ministerium für Familie, Kinder, 
Jugend, Kultur und Sport erhält die Bezeichnung Mi-
nisterium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integ-
ration.

2.2 Das bisherige Finanzministerium erhält die Be-
zeichnung Ministerium der Finanzen.

2.3 Das bisherige Ministerium für Inneres und Kom-
munales erhält die Bezeichnung Ministerium des In-
nern.

2.4 Das bisherige Ministerium für Wirtschaft, Ener-
gie, Industrie, Mittelstand und Handwerk erhält die 
Bezeichnung Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie.

2.5 Das bisherige Ministerium für Arbeit, Integration 
und Soziales erhält die Bezeichnung Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales.

2.6 Das bisherige Ministerium für Schule und Weiter-
bildung erhält die Bezeichnung Ministerium für 
Schule und Bildung. 

2.7 Das bisherige Ministerium für Gesundheit, Eman-
zipation, Pfl ege und Alter erhält die Bezeichnung Mi-
nisterium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung.

2.8 Das bisherige Justizministerium erhält die Be-
zeichnung Ministerium der Justiz.

2.9 Das bisherige Ministerium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr erhält die Bezeichnung 
Ministerium für Verkehr.

2.10 Das bisherige Ministerium für Klimaschutz, Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
erhält die Bezeichnung Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz.

2.11 Das bisherige Ministerium für Innovation, Wis-
senschaft und Forschung erhält die Bezeichnung Mi-
nisterium für Kultur und Wissenschaft.

3.  Ich bitte die Staatskanzlei und die obersten Landes-
behörden, deren Geschäftsbereiche durch diese Ände-
rungen berührt werden, die näheren Einzelheiten im 
gegenseitigen Einvernehmen zu regeln. Das gilt vor 
allem hinsichtlich der korrespondierenden Grund-
satz- und Rechtsreferate (Querschnittsreferate) der 
obersten Landesbehörden. Bei der Umsetzung der 
Mittel, Planstellen und Stellen ist das Finanzministe-
rium zu beteiligen.

Düsseldorf, den 13. Juli 2017

Der Ministerpräsident
des Landes Nordrhein-Westfalen

Armin  L a s c h e t

– GV. NRW. 2017 S. 699
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bezug müssen bis zum 30. 4. bzw. 31. 10., für Kalenderjahresbezug bis zum 31. 10. eines jeden Jahres beim A. Bagel Verlag vorliegen.

Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Erscheinen anerkannt.

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten.
Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 41, 40237 Düsseldorf

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages – in welcher Form auch immer – bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur auf Grund schrift-
licher Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Nordrhein-Westfalen 
möglichst innerhalb eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten 
vorzubeugen. Wenn nicht innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht.
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